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einem Bortrage baS BenfionSwefen ber BunbeSarmee jur Spracfe
gebradjt unb ben SBunfdj auSgebrücft, ben BenfionSfonb ju mefren unb

jwar fauptfäcfticf ju ©unften im ©ienfte für baS Baterlanb inpgiib
geworbener Offtjiere. SBir maefen @udj auf biefen Borttag, ber in ber

fcfweijerifcfen Militärjeitfcfrift (Heft 2. 3. 1851) abgebrudt ift,
aufmerffant, um ben barin auSgefprodjenen ©ebanfen Stadjbmcf ju per»

fcfäffen.

3n ben näcfften SBodjen wirb fidj bie Äommiffion jur Beratfung
eineS ©efefceSentwutfS für baS BenfionSwefen Petfammeltt unb ©r. Brenner

beabfidjtigt Dabei Borfdjläge in bem Pon ifm entwiffelten Sinne ju
madjen.

@S gibt nun wofl ©ritabe genug, bie für eine föfere Benfionirung
ber inPaliben Offtjiere fpredjen, allein baS Stecf t auf eine folefe fattn
nur sabura) erworben werben, bafj bie Offtjiere einen Beitrag in beit

BenfionSfonb Perabfolgen unb fief bei jenem eibgenöfftfdjen ©ienfte einen

Perfältnißmäßigen ©olbabjttg gefallen taffen. ©iefer Sl6jug barf nidjt
ta einem foldjen Maaßc ftattftnben, baß ber ©olb empftabllcf gefdjmä»
lert würbe, unb föcfftenS auf ben jefnteit ©otbtag einen falben ©olb
betragen, ©uref einen foldjen Beitrag wirb ber BenfionSfonb mit ber

3eit Bebeutenb geäufnet unb ju ©unften Per inPaliben Offijiere eine

Summe gefammelt, bie in 3eiteir ber Stotf eine große SBofltfat fein
witb unb für ben ©eber nur ein geringes Opfer ift.

Bon ber ad hoc niebergefe^ten Äomntiffton unb Pott ben fofen
BunbeSbeförben ift biefer Borfdjlag ju prüfen unb beS Stäfem ju be»

raffen, aber er wirb um fo efer beaeftet unb als auSfüfrbar betrachtet

werben, wenn baS fcfweijetifcf e OffijierScotpS ftcf geneigt jeigt, ein ange-
meffeneS Opfer ju bringen. 3n genauere Befiimntungen: wie über bie Slrt
unb SBeife beS BejugS unb ber Berwaltung, über progreffipe (Srföfung
ber Bmfion nacf bem ©rabe ic. woßen wir nidjt eintreten, inbem wir
bie angemeffenen Berfügungen ben beratfenben Beförben jtttrauenSPoß
überlaffen fönnen."

©in Stoff 3ur Bearbeitung.
Organifation einer aßgemeinen fdtjtveijerifdjen Sanbwefr bei

Perfältnißmäßigen Äoften unb ofne aßjugroße Beläftung ber Mannfdjaft.

Snljalt: Petition ber Bereinigten ®cmes unb 2lrtttterie;Dffiäier3gefeÜ'fd)aften bc« Äan»
ten« Sürta) an bte sortige SWilitörbtrcttion. — ©anitätswefen. — ©a)wetjcrifa)e
Sorrefponbenjen. — ©in SBort jur ^Bearbeitung.

©a)roeigfiau fet'fdjc SButtjbrutferei.
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einem Vortrage das Pensionswefen der Bundesarmee zur Sprache
gebracht und den Wunsch ausgedrückt, den Pensionsfond zu mehren und

zwar hauptsächlich zu Gunsten im Dienste für das Vaterland invalid
gewordener Offiziere. Wir machen Euch auf diesen Vortrag, der in der
schweizerischen Militärzeitschrift (Heft 2. 3. 1851) abgedruckt ist,
aufmerksam, um den darin ausgesprochenen Gedanken Nachdruck zu
Verschaffen.

In den nächsten Wochen wird sich die Kommission zur Berathung
eines Gesetzesentwurss für das Penstonswesen Versammeln und Dr. Brenner

beabsichtigt dabei Vorschläge in dem Von ihm entwickelten Sinne zu

machen.

Es gibt nun wohl Gründe genug, die für eine höhere Pensionirung
der invaliden Offiziere sprechen, allein das Recht auf eine solche kann

nur dadurch erworben werden, daß die Offiziere einen Beitrag in den

Pensionsfond verabfolgen und sich bei jevem eidgenössischen Dienste einen

Verhältnißmäßigen Soldabzug gefallen lassen. Dieser Abzug darf nicht
in einem solchen Maaße stattfinden, daß dcr Sold empfindlich geschmälert

würde, und höchstens auf den zehnten Soldtag einen halben Sold
betragen. Durch einen solchen Beitrag wird der Pensionsfond mit der

Zeit bedeutend geäufnet und zu Gunsten der invaliden Offiziere eine

Summe gesammelt, die in Zeiten der Noth eine große Wohlthat scin

wird und für den Geber nur ein geringes Opfer ist.

Von der sà Kov niedergefctzten Kommifston und von den hohen
Bundesbehörden ist dieser Vorschlag zu prüfen und des Nähern zu
berathen, aber er wird um so eher beachtet und als ausführbar betrachtet

werden, wenn das schweizerische Offizierscorps sich geneigt zeigt, ein

angemessenes Opfer zu bringen. In genauere Bestimmungen: wie über die Art
und Weise des Bezugs und der Verwaltung, über progressive Erhöhung
der Penston nach dem Grade zc. wollen wir nicht eintreten, indem wir
die angemessenen Verfügungen den berathenden Behörden zutrauensvoll
überlassen können."

Win Stoff zur Searoeitung.
Organisation einer allgemeinen schweizerischen Landwehr bei

verhältnißmäßigen Kosten und ohne allzugroße Belastung der Mannschaft.

Inhalt: Petition dcr vereinigten Genie- und Artiilerie-OffiziersgeseUschaften des Kan¬
tons Zürich an die dortige Miiitärdircktion. — Sanitâtêmesen. — Schweizerische
Correspondenzen. — Ein Wort zur Bearbeitung.

Schweighau ser'sche Buchdrucker«!.
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